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Anlage 2

Zuschußfähige und nicht zuschußfähige Ausgaben
im Rahmen der Landesprogramme

„Arbeit und Qualifizierung (AQUA)"
und „Zielgruppenorientierte Qualifizierung (QUAZI)"

l Lehr- und Begleitpersonal, Maßnahmeleitungs- und -verwaltungspersonal
1.1 Vergütung für eigenes und Fremdpersonal inkl. gesetzlicher Sozialabgaben
1.2 Ausgaben für Dienstreisen
1.3 Projektbezogene Lehrgangsausgaben externer Bildungsträger

2 Individuelle Leistungen zugunsten der förderbaren Zielpersonen
2.1 Qualifizierungszuschuß bzw. Leistungen an die Teilnehmer/innen
2.2 Arbeitskleidung
2.3 Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungsausgaben bei notwendiger auswärtiger

Unterbringung
2.4 Ausgaben für Kinderbetreuung

3 Projektgebundene Verbrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände, Raumkosten
und Beiträge

3.1 Ausgaben für Verbrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände
3.2 Ausgaben für Mieten und Leasing (ausgenommen Leasingkosten für Räume)
3.3 Steuern, Versicherungen, Beiträge, Gas, Wasser, Strom

4 Sonstige Verwaltungsausgaben
4.1 Büromaterial
4.2 Dokumentation und Publikation
4.3 Werbung

5 Nicht zuschußfähige Ausgaben
5.1 Bankspesen, Darlehens- und Kontokorrentkreditzinsen
5.2 Sonstige Finanzierungsausgaben •
5.3 Provisionen und freiwillige Leistungen an das Personal
5.4 Kauf von Immobilien sowie Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelpreis von

mehr als DM 800,-


